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lm Zusammenhang mit den Baumfällarbeiten jm euerumer Forst wurden folgende Fragen an
die Verwaltung gerichtet.

1. Mit welcher Begründung wurde bzw. wird im euerumer Forst sonntags gearbeitet
(Rechtsgrundlage)?

2. Warum lag eine schriftliche Genehmigung am 10_ Januar 2010 nicht vor?3. wenn es sich gemäß Planfeststellungsbeschluss bei den Baumfällungen bereits um den
Beginn der Baumaßnahme handelt, aus welchem Grunde wurden bisier fur keine aus-
reichenden Bauschutzmaßnahmen (Bauzaun, Bauschild) gesorgt?

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellungj

Zu 1.

Die Baumfällarbeiten im Querumer Forst an sonntagen erfolgten auf Grund einer Ausnah-
me_genehmigung gemäß g 14 Abs. 'l des Niedersächsischenbesetzes über die Feiertage
(NFeiertagsG).

Zu 2.

Für alle wochenenden im Januar gab es eine Ausnahmegenehmigung nach dem nieder-
sächsischen Feiertagsgesetz.

Zu 3.

Für die Baumfällarbeiten gelten nicht die für Bauschutzmaßnahmen einschlägigen Bestim-
mungen der NBauo, da die Fäilarbeiten keine Baumaßnahme im sinne der NBLuo darstet-
len. lnsofern sind spezielle Bauschutzmaßnahmen nach der NBauo wie Bauzaun und Bau-
schild nicht erforderlich. Auch nach anderen Vorschriften insbes. Unfallverhütungsvorschrif-
ten ergeben sich keine Anforderungen nach einem Bauzaun bzw. Bauschild. .
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